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Beschluss vom 04. Februar 2008

Die. Beschwerde der Angeklagten gegen den Haftbefehl des Landgerichts

_4. Große Strafkammer - Mannheimvom 14. Januar 2008 wird kostenpflichtig

als unbegrOndet verworfen.

G r ü on d e :

I.

Die Strafkammer verurteilte die Angeklagten am 14.01.2008 - unter

Freispruch im Übrigen -wegen Volksverhetzung in vier Fänen, davon in einem

FaU in Tateinheit mit versuchter Nötigung, Beleidigung,0 versuchter 0

Strafvereitelung und 0 Verunglimpfung des staates und seiner Symbole, in

einem weiteren Fall in Tateinheit mit Beleidigung;versuchter Strafvereitelung .

und Nötigung.sowie w~gen Beihilfe zum Verstoß gegen das Berufsverbot in
zwei Fällen. wegen Beleidigung und wegen Nötigung. in Tateinheit mit

versuchter Strafvereitelung zu der Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und




